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Organisation und Koordinierung der Transfers

Der Auftragnehmer organisiert und koordiniert die Weiterleitung und den Transfer der Bewohnerinnen und Bewohner aus der EAE mit Zielorten innerhalb und 

außerhalb des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.

Hierzu zählt insbesondere der Transfer nach Abschluss des EAE-Prozesses in die jeweilige Ziel-ZUE zur weiteren Unterbringung.

Zur Sicherstellung der Terminwahrnehmung gibt der Auftragnehmer die Termine gegenüber den Asylsuchenden bekannt und übernimmt bei Bedarf das Wecken und 

das Auffinden der betroffenen Person in der EAE. In Einzelfällen kann es erforderlich sein, dass eine taggleiche Transferorganisation erforderlich ist.

Im Bedarfsfall kann eine Einstiegshilfe oder Begleitung durch den Auftragnehmer erforderlich sein.

Bei der Wahl der Transfermittel sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Zur Bestellung von Bahntickets kann sich der Auftragnehmer Reisebüros 

bedienen, wobei grundsätzlich die niedrigste buchbare Klasse nicht überstiegen werden darf.

Die Bahntickets sind durch die Mitarbeiter/Innen des Auftragnehmers an die reisenden Asylsuchenden/Flüchtlinge persönlich auszuhändigen. Die Aushändigungen sind 

vom Auftragnehmer zu quittieren. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem zur Stornierung von Tickets (insbesondere bei Weiterleitungen/Transfers mit der 

Deutschen Bahn), die nicht in Anspruch genommen wurden (z.B. wegen Erkrankung o.ä.).

Die entstehenden Kosten für die Fahrkarten werden dem Auftragnehmer gegen Nachweis (z.B. Quittung) erstattet. Einzelheiten sind mit der Einrichtungsleitung vor Ort 

abzustimmen. Die für die Beschaffung durch einen Dritten entstehenden und nachgewiesenen Kosten werden durch den Auftraggeber gegen Nachweis [bis zu einer 

Höchstgrenze von 5 EUR pro Ticket] erstattet.

x

Transfer von Personen mit besonderen Bedarfen

Bei Weiterleitungen/Transfers von (körperlich) beeinträchtigten Asylsuchenden obliegt dem Auftragnehmer die dazu erforderliche besondere Koordinierung und 

Organisation in Form von Absprachen und vorheriger Information von Hilfsorganisationen, wie z.B. der Bahnhofsmission sowie der aufnehmenden Einrichtung. Die 

aufnehmende Einrichtung ist durch den Auftragnehmer insbesondere über Krankheiten, Pflegebedürftigkeit und Bedarfe (Hilfsmittel, Medikamente) -unter 

Berücksichtigung der Grundsätze des Datenschutzes und der Informationssicherheit- zu informieren. Hierzu stimmt sich der Transferbereich des Auftragnehmers mit 

dem Personal der Sanitätsstation ab.

x

Transfer zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Die Asylsuchenden sind verpflichtet regelmäßig Termine beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), insbesondere zur Asylantragstellung und Anhörung, 

wahrzunehmen. Der Auftragnehmer organisiert und koordiniert den Transfer der Personen zur jeweiligen Außenstelle des BAMF. Die Termine unter Angabe der 

entsprechenden Personen werden vom Auftraggeber möglichst frühzeitig benannt. Eine eigenständige Terminierung beim BAMF ist nicht durch den Auftragnehmer zu 

leisten. 

x
Transfer zur Röntgenuntersuchung

Die Röntgenuntersuchung im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung nach § 62 AsylG findet bei einem Dienstleister außerhalb des Einrichtungsgeländes statt. Der 

Auftragnehmer organisiert und koordiniert den Transfer der Personen zu dem Untersuchungsort.

x

Organisation von Sammeltransporten/Einzelfahrten

In Abstimmung mit dem Auftraggeber verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Organisation von Sammeltransporten durch nachbeauftragte Transportunternehmen 

(z.B. mit Reisebussen und öffentlichen Verkehrsmittel) und Organisation von Einzelfahrten innerhalb NRW. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind 

dazu wiederkehrend (mind. 1mal im Quartal) mehrfache Angebote (mindestens 3) einzuholen und zu dokumentieren. Die Organisation der Transfers hat so zu erfolgen, 

dass die eingesetzten Transfermittel (möglichst Busse) wirtschaftlich optimal ausgenutzt werden. Dies bedeutet insbesondere, dass die Fahrten so zu planen sind, dass 

mit einer Fahrt mehrere Einrichtungen angefahren werden können. Die entstehenden Kosten werden dem Auftragnehmer gegen Nachweis erstattet.

Die zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung "Organisation und Betreuung". Die Leistungsbeschreibungen werden um folgende zusätzliche Leistungen ergänzt:

Zu A "Organisation und Betreuung"

I. Leistungsbeschreibung "Organisation und Betreuung"

Unterbringungseinrichtung: EAE Essen

Bei der Einrichtung  handelt es sich um eine Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes Nordrhein-Westfalen.

In einer Erstaufnahmeeinrichtung werden Asylsuchende für einen verkürzten Zeitraum (in der Regel eine bis zwei Wochen, Abweichungen sind möglich) untergebracht. Während dieser Zeit durchlaufen sie die gesetzlich vorgesehenen Prozesse:

- ärztliche Untersuchung zur Vermeidung der Verbreitung von ansteckenden Krankheiten,

- TBC-Ausschluss

- Impfangebot

- Registrierung der Asylsuchenden mit Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen, 

- Zuführung zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Der Auftragnehmer sichert an allen Kalendertagen eine 24 stündige Aufnahmebereitschaft in der Einrichtung zu. Die kurze Verweildauer der Asylsuchenden in der EAE bedingen eine hohe Anzahl an vorzunehmenden Transfers und Weiterleitungen. 



x

Personalschlüssel

[Keine Vorgabe] Zur Umsetzung dieser Leistung verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Bereitstellung von geeignetem, zuverlässigem Fachpersonal, das priorisiert für 

die Transferorganisation zuständig ist. 

Belegungsmeldung

x
zu Teil A, Ziffer 2.4 "Aufnahme, Zimmervergabe und Einweisung"

Der Auftragnehmer ergänzt die tägliche Belegungsmeldung um die Angaben zum Gesundheitsmanagement und zum Asylprozess. Die erforderlichen Daten legt die 

Einrichtungsleitung fest. 

x

Erstellen einer Gesamtstatistik

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber bis 8 Uhr eine Gesamtstatistik des Vortages (0.00-23.59 Uhr) zur Verfügung (aktuelle Belegung, TBC-Ausschluss, geröntgt, 

Registrierung, u.ä.).

Taschengeldauszahlung

x

Zu Nr. 2.8 "Taschengeldauszahlung

Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich dienstags. Der Auftraggeber kann aufgrund besonderer Gegebenheiten vor Ort weitere Auszahlungstage in der Woche festlegen. 

Die Auszahlung des ersten Taschengeldes findet in der Regel im direkten Anschluss an die erkennungsdienstliche Behandlung und die Aufnahme in der EAE statt. In 

Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden, wenn etwa bis zur ersten wöchentlichen Taschengeldauszahlung nur ein kurzer Zeitraum zu überbrücken ist (z.B. an 

Wochenenden). 

Jobbörse

x

Zu Nr. 2.12 "Jobbörse":

In der EAE ist aufgrund der in der Regel kurzen Aufenthaltszeit ein verringerter Umfang an Arbeitsgelegenheiten anzubieten. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) 

nach § 5a AsylbLG werden in der EAE nicht eingerichtet. Das Angebot beschränkt sich auf Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG. Bei der Terminierung der 

Arbeitsgelegenheiten wird strikt darauf geachtet, dass eine Kollision mit allen vorrangigen Terminen das Asylverfahrens betreffenden vermieden wird.

Gesundheitsuntersuchung nach § 62 AsylG

x

Ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten

Der Auftragnehmer führt die Gesundheitsuntersuchung nach § 62 AsylG mit bei ihm beschäftigten Ärztinnen und Ärzten (eigenes Personal) durch.

Die Erstuntersuchung erfolgt in der EAE so früh wie möglich (möglichst am Tag der Ankunft). Ist eine Erstuntersuchung vor Unterbringung in der Unterkunft nicht 

möglich, (z. B. Ankunft in der Nacht) sind die Asylsuchenden separiert in der Unterkunft unterzubringen bis die Erstuntersuchung erfolgt ist, um der Verbreitung von 

ansteckenden Krankheiten vorzubeugen. Die Untersuchung umfasst:

- Wenn möglich, eine orientierende Anamnese/Impfausweiskontrolle,

- eine orientierende körperliche Inaugenscheinnahme (Krätzemilben- und Läusebefall eingeschlossen)

- weitere (serologische) Untersuchungen, soweit klinisch, anamnestisch oder epidemiologisch angezeigt,

- eine Stuhluntersuchung auf pathogene Erreger und Parasiten soweit klinisch, anamnestisch oder epidemiologisch angezeigt.

Der Auftragnehmer übernimmt im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung auch folgende Leistungen:

 - Unterstützungsleistung im Rahmen der Erstuntersuchung durch Mitarbeiter/-in der Sanitätsstation

 - Vor und Nacharbeiten der Gesundheitsuntersuchung

Die Durchführungszeiten der Gesundheitsuntersuchung werden durch den Auftraggeber festgelegt. Kapazitätsschwankungen sind durch den Auftragnehmer zu 

berücksichtigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich auf einen durch einen erhöhten Zugang entstehenden Mehrbedarf an Erstuntersuchungen flexibel zu reagieren 

und die erhöhte Anzahl an Untersuchungen durchzuführen.

Die Kosten für mögliche Laboruntersuchungen sowie entsprechende Versandkosten können separat gegen Nachweis mit dem Auftraggeber abgerechnet werden.

Anforderungen an das Personal: Hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen wird auf die Anlage 5 Personal verwiesen. Darüber hinaus bestehen folgende 

weitergehende Anforderungen: 

- Approbation als Ärztin/Arzt

- Abgeschlossene Facharztweiterbildung

Der Betrieb der Sanitätsstation gemäß Teil C der Leistungsbeschreibung ist davon unabhängig zu gewährleisten.

x

TBC- Ausschluss durch Röntgenaufnahme der Atmungsorgane

Bei Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, erfolgt der TBC-Ausschluss durch eine Röntgenaufnahme der Atmungsorgane. Die Durchführung der 

Röntgenuntersuchungen erfolgt durch vom Auftraggeber beauftragte Dritte und ist nicht vom Leistungsumfang des Auftragnehmers umfasst. Diese schuldet lediglich 

die für die Röntgenuntersuchungen erforderlichen Vor- und Nachbereitungsleistungen. Dazu zählen die Organisation, Zuführung sowie Dokumentation der nach § 62 

AsylG erforderlichen Röntgenuntersuchung.

Zu C "Sanitätsstation"



x

TBC - Ausschluss durch Interferon-Gamma-Test/Tuberkulintest

Bei Personen, bei denen der TBC-Ausschluss nicht mittels Röntgen durchgeführt werden kann, erfolgt der Ausschluss über andere anerkannte medizinische 

Testverfahren durch den Auftragnehmer in den Räumlichkeiten der EAE.

TBC-Ausschluss  

- bei Kindern unter 15 Jahren durch einen Interferon-Gamma-Test

- bei Kindern unter 6 Jahren durch einen Tuberkulintest

- bei Schwangeren durch einen Interferon-Gamma-Test

Die Kosten für die Interferon-Gamma-Test/Tuberkulintest können separat gegen Nachweis mit dem Auftraggeber abgerechnet werden. 

x
Dokumentation der Untersuchungsergebnisse

 Die Untersuchungsergebnisse der ärztlichen Untersuchung  sind lückenlos nach Maßgabe des Auftraggebers (z.B. Gesundheitskarte/Medical Record, Impfliste, 

Befundbogen etc.) zu dokumentieren. 

x

Impfangebot sowie Aufklärung über Folgen und Risiken

Im Rahmen der Erstuntersuchung wird ein Impfangebot (Angebotspflicht) unterbreitet. Das Angebot ist vom Auftragnehmer verpflichtend für alle Bewohner zu stellen. 

Das Impfangebot besteht mindestens aus:

für Kinder ab 2 Monate bis einschließlich 8 Monate: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, HiB, Polio, Hepatitis B;

für Kinder ab 9. Monate bis einschließlich 4 Jahre: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, HiB, Polio, Hepatitis B, Mumps, Röteln, Varizellen;

für Kinder ab 5 Jahre bis einschließlich 12 Jahre: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Polio, Mumps, Röteln, Varizellen;

für Kinder ab 13 Jahren und Erwachsene, die nach 1970 geboren sind: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Polio, Mumps, Röteln;

für Erwachsenen, die vor 1970 geboren sind: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Polio;

zusätzliche Indikationsimpfung gegen Influenza für Schwangere ab etwa der 20.Woche, Personen ab 60 Jahren und Kinder und Erwachsene mit chronischen 

Krankheiten; ggf. kann durch serologische Untersuchung festgestellt werden, ob eine Immunität gegen spezifische Erreger bereits vorliegt und eine Impfung somit nicht 

notwendig ist.

Im Falle einer Grundimmunisierung sind die Impflinge auf eine spätere Vervollständigung der Impfung hinzuweisen. Durch den Auftragnehmer muss ein Notfallset für 

den Fall eines anaphylaktischen Schocks vorgehalten werden. Falls der Umfang des Impfangebots durch den Auftraggeber erweitert wird, ist dies so schnell wie möglich 

umzusetzen.

Vor Unterbreitung eines Impfangebotes sind die Impflinge über die gesundheitlichen Risiken der Impfungen umfassend aufzuklären. Im Falle einer Grundimmunisierung 

sind die Impflinge auf eine spätere Vervollständigung der Impfungen hinzuweisen. Die Aufklärung hat in den in einer Erstaufnahmeeinrichtung gängigsten 

Landessprachen der Hauptherkunftsländer in schriftlicher Form zu erfolgen und ist durch den Auftragnehmer oder dessen Dienstleister zu dokumentieren. Dem 

Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in die Dokumentationen zu gewähren.  

Die vorgenommenen Impfungen sind lückenlos nach Maßgabe des Auftraggebers (z.B. auf Gesundheitskarte/Medical Record, Impfliste, Befundbogen etc.) zu 

dokumentieren. Ein Impfausweis wird nicht ausgestellt.

Die Impfstoffe werden vom  Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Impfstoffe können separat gegen Nachweis mit dem Auftraggeber 

abgerechnet werden. 

x

Masern-Impfung

Der Auftragnehmer führt die Masern-Impfung nach dem Masernschutzgesetz durch. Der Auftragnehmer impft folgende Personengruppen:

Personen, die nach dem 31.12.1970 geboren sind und keinen ausreichenden Impfschutz aufweisen können;

Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres, die keine Immunität gegen Masern aufweisen.                                                                                                                                          

Ein ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht, wenn ab der Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens eine Schutzimpfung und ab der Vollendung des 

zweiten Lebensjahres mindestens zwei

Schutzimpfungen gegen Masern bei der betroffenen Person durchgeführt wurden. Im Falle einer Grundimmunisierung sind die Personen auf eine spätere 

Vervollständigung der Impfungen hinzuweisen. Die Impflinge sind über die gesundheitlichen Risiken der Impfung umfassend aufzuklären Die Aufklärung hat in den in 

einer Erstaufnahmeeinrichtung gängigsten Landessprachen der Hauptherkunftsländer in schriftlicher Form zu erfolgen und ist durch den Auftragnehmer oder dessen 

Dienstleister zu dokumentieren. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in die Dokumentationen zu gewähren.  

Die vorgenommenen Impfungen sind lückenlos nach Maßgabe des Auftraggebers (z.B. auf Gesundheitskarte/Medical Record, Impfliste, Befundbogen etc.) zu 

dokumentieren. Ein Impfausweis wird nicht ausgestellt.

Die Impfstoffe werden vom  Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Impfstoffe können separat gegen Nachweis mit dem Auftraggeber 

abgerechnet werden.

x

Transfer von Personen mit besonderen Bedarfen

Bei Weiterleitungen/Transfers von (körperlich) beeinträchtigten Asylsuchenden informiert das Personal des Auftragnehmers - unter Beachtung der Grundsätze des 

Datenschutzes und der Informationssicherheit- die aufnehmenden Einrichtung insbesondere über Krankheiten, Pflegebedürftigkeit und Bedarfe (Hilfsmittel, 

Medikamente) der betroffenen Personen. Hierzu stimmt sich das Personal der Sanitätsstation mit dem Transferbereich des Auftragnehmers ab.

x

Transfer zu externen Untersuchungsorten

Sollten weitere Untersuchungen an externen Untersuchungsorten erforderlich sein (z.B. Arztpraxen, Krankenhaus), ist die Übersendung durch den Auftragnehmer zu 

organisieren und koordinieren. Der Transferbereich des Auftragnehmers wird durch das Personal der Sanitätsstation über die Termine zwecks Ausstellung einer 

Fahrkarte informiert.

Informationsveranstaltungen



x

Zu Nr. 2.5 "Durchführung von Informationsveranstaltungen"

Grundsätzlich sind die Informationsveranstaltungen zur Stärkung der Gesundheitskompetenzen der Bewohnerinnen und Bewohner vorrangig in den ZUEen 

durchzuführen. Der Auftraggeber erwartet, dass in den EAEen der Auftragnehmer in Abhängigkeit der Aufenthaltsdauer ein mit der Einrichtungsleitung abgestimmtes 

Angebot erstellt. Der Auftragnehmer stimmt insbesondere die Inhalte und die Häufigkeit der Infoveranstaltungen mit der Einrichtungsleitung ab.

Freizeitangebot

x

Mindestinhalte Freizeitgestaltung

Das Freizeitangebot ist aufgrund der Prozesse in der Einrichtung insbesondere für erwachsene Bewohnerinnen und Bewohner in den späten Nachmittags- und 

Abendstunden anzubieten. Für Kinder und Jugendliche sind Freizeitangebote ganztägig vorzuhalten.

Kinderspielstube

x Zu a) "Erinrichtung einer Kinderspielstube" Nr. 2.4 "Familien- und 

Erziehungsberatung"

Grundsätzlich ist die Familien- und Erziehungsberatung  vorrangig in den ZUEen durchzuführen. Der Auftraggeber erwartet, dass in den EAEen der Auftragnehmer in 

Abhängigkeit der Aufenthaltsdauer ein mit der Einrichtungsleitung abgestimmtes Angebot erstellt. Der Auftragnehmer stimmt insbesondere die Inhalte und die 

Häufigkeit der Familien- und Erziehungsberatung mit der Einrichtungsleitung ab.

Schulnahes Bildungsangebot

x Zu b) "Schulnahe Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im 

schulpflichtigen Alter"

 Die Leistungen Teil E. "Betreuung von Kinder und Jugendlichen"  b) "Schulnahe Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter" sind in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen nicht zu erbringen. Die Leistung wird nur in den zentralen Unterbringungseinrichtungen angeboten.

Zu E "Betreuung von Kindern und Jugendlichen"

Zu D "Freizeitgestaltung"


